
WAS SIND „WEISHEITSZÄHNE“

Das normale Gebiss des Erwachsenen besteht auf jeder
Kieferseite aus zwei Schneidezähnen, einem Eckzahn,
zwei Vorbackenzähnen und insgesamt drei Backen-
zähnen. Der Weisheitszahn ist der dritte dieser Ba-
ckenzähne und liegt in der Mundhöhle am weitesten
hinten. Es ist derjenige Zahn, der in der Wachstums-
phase als letzter Zahn gebildet wird. Seine Entwick-
lung ist häufig erst im Erwachsenenalter abgeschlossen.

Bei den meisten Menschen reicht der Platz im Kiefer
für diese Weisheitszähne nicht aus, so dass sie sich
häufig nicht korrekt in die Zahnreihe einordnen kön-
nen. Die Zähne bleiben dann ganz oder teilweise im
Kiefer eingeschlossen, man bezeichnet diesen Zu-
stand als „retiniert“ (zurückgehalten). 

Da dieses Problem bis zu 80 % der jungen Erwachse-
nen in der europäischen Bevölkerung betrifft, müssen
sich die meisten Menschen früher oder später mit der
Frage der Zahnentfernung auseinandersetzen. Aus die-
sem Grunde haben wir diese Informationen für Sie
zusammengestellt. 

WELCHE UNTERSUCHUNGEN SIND FÜR 

DIE ENTSCHEIDUNG ÜBER DIE ZAHNENT-

FERNUNG NÖTIG?

Für die Entscheidung über die Entfernung von Weis-
heitszähnen sind neben dem allgemeinen Gesund-
heitszustand vor allem folgende Aspekte zu klären:
• Haben die Zähne bereits zu krankhaften Verände-

rungen am Kiefer oder den Zähnen geführt oder 
sind solche zu erwarten?

• Ist zu erwarten, dass sich die Zähne regelrecht ent-
wickeln können?

• Sind besondere operative Risiken bei einer Entfer-
nung zu erwarten?

• Sind die Weisheitszähne eventuell zum Ersatz ver-
lorener oder stark geschädigter Backenzähne geeig-
net?

Zur Beantwortung dieser Fragen wird in der Regel
neben der allgemeinen zahnärztlichen Untersuchung
ein Übersichtsröntgenbild (sog. Orthopantomogramm)
angefertigt. 

WELCHE GEFAHREN KÖNNEN VON WEIS-

HEITSZÄHNEN AUSGEHEN?

Die normale Zahnentwicklung schließt mit dem
Erscheinen des Zahnes in der Mundhöhle und mit der
Einstellung in die Zahnreihe ab. Wenn diese Entwick-

lung nicht regulär zum Abschluss kommt, entsteht
eine Reihe typischer Probleme.
• Die Zahnkrone ist vom Knochen durch einen 

kleinen Spaltraum abgegrenzt. In diesem Schlupf-
winkel entstehen häufig (bei bis zu 50 %) Infek-
tionen, die in einzelnen Fällen bis zu schweren 
Abszessen fortschreiten können. 

• Aus dem Umgebungsgewebe der Zahnkrone kön-
nen Zysten entstehen, die mitunter große 
Knochendefekte verursachen. 

• Durch die Krone des Weisheitszahns bzw. das 
Umgebungsgewebe können die benachbarten 
Backenzähne geschädigt und Teile der Wurzel 
regelrecht aufgelöst werden. In gleicher Weise 
kann das Zahnbett des benachbarten Backen-
zahnes geschädigt werden. 

• Durch die Bildung von Schmutznischen kann die 
Reinigung der Backenzähne erschwert sein, so 
dass es zu Karies am Weisheitszahn oder am 
Nachbarzahn kommen kann. 

• Der Weisheitszahn stellt eine „Schwachstelle“ 
im Knochen dar, so dass eine gewisse Häufung 
von Unterkieferbrüchen an der Stelle der Weis-
heitszähne beobachtet wird.

• In seltenen Fällen können aus den Umgebungs-
geweben der Zahnkrone gutartige aber auch bös-
artige Tumore entstehen.

Abb. 2: Zahnkeime von Weisheits-

zähnen im Ober- und Unterkiefer. 

Der unmittelbar hinter dem Zahn

erkennbare Unterkieferknochen

lässt erwarten, dass später nicht

ausreichend Platz zur Einstellung

des Zahnes vorhanden sein wird.

Abb. 1: Im Knochen retinierte Weis-

heitszähne im Ober- und Unterkiefer.

Die Krone des Weisheitszahnes liegt

hier unmittelbar am zweiten Backen-

zahn. Der Zahnhalteapparat des be-

nachbarten Zahnes wird so auf Dauer

erheblich geschädigt.
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Bei folgenden Situationen sollte eine Entfernung der
Weisheitszähne zumindest überprüft werden:
• Bei einem längeren Aufenthalt in Regionen ohne 

moderne medizinische Versorgung. 
• Wenn eine zahnbezogene Narkosebehandlung vor-

genommen wird und erneute Narkose zur Entfer-
nung eines Weisheitszahnes durchgeführt werden 
müsste.

• Wenn zu erwarten ist, dass ein Weisheitszahn 
durch den Druck einer Prothese freigelegt wird 
und damit eine Schlupfwinkelinfektion begün-
stigt würde.

• Wenn eine kieferorthopädische Behandlung 
(Zahnbewegung) durch die Weisheitszähne er-
schwert wird.

In den nachfolgenden Situationen können/sollten die
Weisheitszähne belassen werden:
• Wenn eine spontane, regelrechte Einstellung der 

Weisheitszähne in die Zahnreihe zu erwarten ist.
• Wenn eine Extraktion anderer Zähne und/oder 

eine kieferorthopädische Behandlung mit Ein-
ordnung des Zahnes sinnvoll und von Seiten des 
Patienten auch gewünscht wird.

• Wenn Weisheitszähne tief im Knochen verlagert 
sind und ein hohes Risiko operativer Komplika-
tionen besteht, können Zähne ohne umgebenden 
krankhafte Veränderungen belassen werden. 

WIE WERDEN WEISHEITSZÄHNE 

ÜBLICHERWEISE ENTFERNT? 

Für die Entfernung von Weisheitszähnen ist im Allge-
meinen eine ambulante Behandlung ausreichend.
Eine stationäre Behandlung kann selten, beispiels-
weise bei schwerwiegenden Allgemeinerkrankungen
(Blutungsneigung, Störungen der Immunabwehr) oder
besonderen OP-Verläufen sinnvoll sein. Die Zahnent-
fernung kann pro Kieferhälfte erfolgen oder mehrere
Zähne in einer Sitzung umfassen.

Behandlerin/Behandler nach Ihrer speziellen Befund-
lage aussprechen wird. Es bestehen aber eine Reihe
von Anhaltspunkten aus der wissenschaftlichen
Fachliteratur und aus der Diskussion von Experten-
gruppen, die einen Rahmen für diese Empfehlung
bilden. 

Demnach sollten Weisheitszähne bei den folgenden
Situationen entfernt werden: 
• Bei Schlupfwinkelinfektionen am Weisheitszahn 

(sog. Dentitio difficilis). 
• Bei Karies oder Wurzelentzündungen am Weis-

heitszahn.
• Bei Zysten oder anderen krankhaften Verände-

rungen in der Umgebung des Zahnes; in diesen 
Fällen muss mit der Zahnentfernung eine Ge-
webeprobe vorgenommen werden.

• Bei Auflösungserscheinungen am Nachbarzahn 
oder wenn der Weisheitszahn das Zahnbett des 
Nachbarzahnes gefährdet.

• Wenn absehbar ist, dass die Weisheitszähne eine 
Operation am Kiefer, beispielsweise eine Kor-
rektur einer Kieferfehlstellung oder eine Kiefer-
bruchbehandlung erschweren.

• Wenn Weisheitszähne das Zusammenbeißen der 
Zähne stören oder zu befürchten ist, dass 
Schmerzen durch die Weisheitszähne ausgelöst 
werden. 

Abb. 3: Weisheitszahn des Unter-

kiefers im Zahnfach hinter dem

zweiten Backenzahn.

WELCHE RISIKEN HAT DIE ENTFERNUNG

VON WEISHEITSZÄHNEN?

Neben den allgemeinen Risiken operativer Eingrif-
fe, wie Wundinfektionen oder auch selten Blutungs-
komplikationen gibt es typische Operationsrisiken,
die bei der Entscheidung zu einer Weisheitszahn-
entfernung bedacht werden sollen.
• Der untere Weisheitszahn liegt in der Nähe zwei-

er Gefühlsnerven, von denen einer das Gefühl 
der Unterlippe, der unteren Zähne und des Zahn-
fleisches, der andere das Gefühl der Zunge und 
einen Teil des Geschmacksempfindens vermit-
telt. Diese Nerven können bei der Zahnentfer-
nung geschädigt werden, so dass eine Gefühls-
störung (beispielsweise ein Taubheitsgefühl) ent-
stehen kann. In seltenen Fällen kann diese Ge-
fühlsstörung sogar dauerhaft bestehen bleiben. 

• Wie durch die Schlupfwinkelinfektion des Weis-
heitszahnes selbst können auch durch die Zahn-
entfernung selten schwere Infektionen wie Ab-
szesse oder auch eine Knocheninfektion entste-
hen. Durch die Entfernung oberer Weisheitszäh-
ne können, sehr selten, auch Kieferhöhleninfek-
tionen ausgelöst werden. 

• Da der Weisheitszahn eine „Schwachstelle“ des 
Unterkiefers bildet, kann in seltenen Fällen zum 
Zeitpunkt der Zahnentfernung und auch bis 
etwa vier Wochen danach ein Bruch des Kiefers 
auftreten. 

Auch wenn diese Komplikationen selten auftreten:
Fragen Sie Ihre(n) Behandlerin/Behandler nach der
Einschätzung der Risiken in Ihrem speziellen Fall.

WANN SOLLTEN WEISHEITSZÄHNE ENT-

FERNT WERDEN BZW. WANN KÖNNEN SIE

BELASSEN WERDEN?

Die Empfehlung zu einer Weisheitszahnentfernung
ist immer eine individuelle Entscheidung, die Ihr(e)
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Eine Behandlung unter Narkose oder unter beruhigen-
den, angstlösenden Medikamenten kann sinnvoll sein,
wenn die operative Entfernung einen hohen
Schwierigkeitsgrad hat oder wenn zusätzliche weitere
Behandlungsmaßnahmen kombiniert werden sollen.
Eine Narkosebehandlung kann auch dann medizinisch
sinnvoll sein, wenn deutliche Behandlungsängste be-
stehen und eine Narkosebehandlung von Seiten des
Patienten ausdrücklich gewünscht wird. 

Bei der Weisheitszahnentfernung wird grundsätzlich
angestrebt, sämtliche Anteile eines Zahnes zu entfer-
nen. In Einzelfällen kann es aber sinnvoll sein, kleine
Zahnanteile zu belassen, wenn ansonsten Nervläsio-
nen oder unverhältnismäßige Knochendefekte in Kauf
zu nehmen wären. 

Sollten Sie weitere Fragen haben, bitten wir Sie, den
fachkundigen Rat bei Ihrer Zahnärztin/Ihrem Zahn-
arzt zu suchen.

Wann besser belassen?

Was sind Weisheitszähne? 

Weisheitszähne
Gefahren?R I S I K E N ?

entfernen?Welche Untersuchungen?

Patienteninformation

Operative 
Entfernung von 
Weisheitszähnen

in Trägerschaft von: BUNDESZAHNÄRZTEKAMMER 

Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Zahnärztekammern e.V.

KASSENZAHNÄRZTLICHE BUNDESVEREINIGUNG 

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Postfach 41 01 69, 50861 Köln, Universitätsstr. 73, 50931 Köln 

Telefon: 02 21-40 01-207, Fax: 02 21-40 01-214 

E-Mail: zzq@zzq-koeln.de, www.zzq-koeln.de 0
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